
Schulordnung 
der Schule am Bunnsackerweg 

 

Damit wir uns alle in unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen und lehren können, 
gibt es verständliche und verbindliche Regeln, an die sich alle halten sollen. 
 

1. Umgang miteinander 
 In der Schule gehe ich freundlich, rücksichtsvoll, hilfsbereit und 

respektvoll mit Mitschülern und Erwachsenen um! 

 Probleme löse ich ruhig mit Worten. Beleidigungen, Beschimpfungen, 
Provokationen und das Auslachen anderer vermeide ich, weil auch diese sehr 
verletzen können.  

 Tätliche Angriffe  sind verboten, weil wir eine gewaltfreie Schule sein wollen 
und niemand Angst haben soll. 

 Wenn ein Kind mich ärgert, sage ich ihm: „Hör auf!“ Wenn das nicht hilft, hole 
ich mir Hilfe bei Erwachsenen. 

 Gefährliche Gegenstände (Messer, Feuer u.ä.) sind in der Schule verboten. 

 Elektronische Geräte (Handy, MP3-Player etc.) darf ich nicht sichtbar bei mir 
tragen. Diese Geräte bleiben am besten zu Hause bzw. im Schulranzen. 

 Ich gehe mit meinem Eigentum vorsichtig um. 

 Möchte ich mir etwas leihen oder anschauen, muss ich den Eigentümer 
vorher um Erlaubnis fragen/bitten. 

 

2. Im Schulgebäude 
 Ich darf ab 8. 00 Uhr in meinen Klassenraum gehen. 

 Ich gehe im Schulgebäude langsam, leise und vermeide Störungen. 

 Ich benutze gerne saubere Toiletten. Ich sorge dafür, dass die Toiletten 
sauber bleiben, nachdem ich sie benutzt habe. 

 Ich gehe mit dem Mobiliar und Dingen der Schule sorgsam um. Wenn ich 
etwas kaputt mache, sage ich einem Erwachsenen Bescheid. 

 Abfälle und Müll lege ich in die Mülltonnen/Abfalleimer. 
 

      3.  Im Klassenraum 
 Ich bin pünktlich zu Stundenbeginn in meiner Klasse und beschäftige mich 

leise an meinem Platz. 

 In der Klasse renne und tobe ich nicht. 

 Im Unterricht höre ich zu, wenn andere sprechen. 

 Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte und warte, bis ich dran bin. 

 Ich hänge meine Jacke ordentlich an die Garderobe, stelle meine Schuhe 
ordentlich an den Platz und zieh die Hausschuhe an. 

 Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung. 

 Ich halte mich an die vereinbarten Klassenregeln. 
 

4. In den Pausen 
 Während der gesamten Unterrichtszeit bleibe ich auf dem Schulgelände. 

 Die Hofpausen verbringe ich auf dem Schulhof. 

 Ich achte darauf, dass ich die anderen Kinder nicht störe oder ärgere beim 
Spielen. 

 Ich achte die Natur, zerstöre keine Pflanzen und klettere nicht auf Bäume. 

 Schneebälle werfe ich nur an die Wände der großen Turnhalle oder der 
Garagen. Ich bewerfe keine Menschen mit Schneebällen. 



 Bei Regen- oder Stillepause darf ich im Gebäude bleiben, beschäftige mich 
aber ruhig und leise an einem Platz im Klassenraum. 

 

5. Bei Ausflügen 
 Wenn wir mit unserer Klasse unterwegs sind, halte ich mich an die Dinge, die 

unser(e) Lehrer/in angesagt hat. 

 Allgemein verhalte ich mich so ruhig und freundlich, dass sich andere 
Menschen von mir nicht gestört fühlen. 

 
 

Ich habe die Schulordnung vollständig gelesen und werde mich an die vorgegebenen Regeln 
halten. 
 
 
____________________________   _______________________________ 
                       Datum     Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 

 
 

Wir haben die Schulordnung gemeinsam mit unserem/ meinem Kind durchgesprochen und 
respektieren und akzeptieren die vorgegebenen Regeln. Falls sich unser/ mein Kind nicht an 
die Schulordnung hält, unterstützen wir die erzieherischen Maßnahmen der Lehrer/innen. 
 
 
______________________________ ______________________________________ 
  Datum    Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mögliche erzieherische Maßnahmen bei Fehlverhalten: 
 
* Das Kind entschuldigt sich. Diese Entschuldigung muss ehrlich gemeint sein und 

kann mündlich, schriftlich oder als Bild erfolgen.  
* Das Kind schreibt die Regel/den Regelbereich, gegen den/die es verstoßen hat ab 

und erläutert, worin der Verstoß lag und warum wir die Regel haben. 
* Im Wiederholungsfall muss das Kind einen Text über sein Fehlverhalten verfassen. 
* Gespräche mit Lehrern/Lehrerinnen, pädagogischen Mitarbeitern, Mediatorin oder 

auch Schulleitung. 
* Das Kind wird von Pausen,  Veranstaltungen (auch außerschulischen) 

ausgeschlossen. 
* Das Kind bleibt nach Unterrichtsschluss länger und erhält eine dem Vorfall 

entsprechende Aufgabe. 
* Wenn ein Kind wiederholt und mutwillig anderen Gewalt zufügt oder wiederholt 

auffällig wird, werden die Eltern/Erziehungsberechtigten informiert und das Kind wird 
gegebenenfalls vom Unterricht ausgeschlossen und muss abgeholt werden (der 
verpasste Unterrichtsstoff muss zu Hause nachgearbeitet werden). 

 


